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J. OEHLKE, Eberswalde

Naturschutz und entomologisches Sammeln*

S u m m a r y  The decree of conservation of species com e into effect in 1984 was an occasion to 
summarize too the law ful fundamentals of protection of nature. Examples are given for the use 
and necessity of entom ological collecting. The conservation of insect species without doubt badly 
necessary can be realized by the conservation o f biotops only. In contrast to batrachians, reptils 
and birds for native insects the protection of individuals is not possible under the conditions of 
a developed industrial society and not necessary with carefully collecting entomologists.
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Die Notwendigkeit des Schutzes der Natur
ressourcen, insbesondere die Erhaltung der 
Arten- und Formenvielfalt, soll hier nicht be
gründet werden, doch im Interesse unserer G e
sellschaft w ird die Diskussion darüber in der 
breiten Öffentlichkeit noch verstärkt fortzuset
zen sein. Auch zu speziellen Problem en der 
Faunenveränderung und des Artenrückganges 
wurde an anderen Stellen oft Stellung genom 
men. Mir geht es in meinen Ausführungen dar
um, die praktische Tätigkeit der Entomologen 
als Sammler und Beobachter als Vorausset
zung für faunistische Arbeiten im Zusamm en
hang mit den gesetzlichen Bestimmungen des 
Natur- und Artenschutzes näher zu beleuchten. 
Ich lege dabei auch Erfahrungen zu Grunde, die 
ich seit über 20 Jahren im praktischen Biotop- 
und Artenschutz auf den Gebieten der Ichthyo- 
und Entomofaunistik (Fisch- und Insekten
kunde) selbst gemacht habe, und die Ergebnisse, 
die aus zahlreichen Diskussionen mit Freunden 
und K ollegen hervorgegangen sind. Das betrifft 
nicht nur Fachkollegen, sondern auch M itarbei
ter bei den Räten der Kreise, Abgeordnete und 
andere in der Landeskultur und dem Natur
schutz Tätige. Da nicht allen Bundesfreunden 
die gesetzlichen Bestimmungen zugänglich sind, 
möchte ich zuerst darauf eingehen und zwar 
unter dem Gesichtspunkt unseres entom ologi
schen Anliegens.
Als Grundlage dient uns das Gesetz über die 
planmäßige Gestaltung der sozialistischen Lan
deskultur in der DDR (Landeskulturgesetz) 
vom  14. Mai 1970, erschienen im Gesetzblatt 
Teil I, Nr. 12, 1970. Darin heißt es im § 13,

Abs. 5, 6 und 7 : „Zu geschützten Pflanzen und 
Tieren können durch das zuständige zentrale 
Staatsorgan wildwachsende Pflanzen sowie 
w ildlebende Tiere erklärt werden, wenn sie in 
ihrem Fortbestehen bedroht, volkswirtschaft
lich bedeutsam oder für die wissenschaftliche 
Forschung und die Bildung von besonderem 
Wert sind.
Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Or
gane haben im Zusammenhang mit w issen
schaftlichen Einrichtungen, der Nationalen 
Front und den gesellschaftlichen Organisatio
nen, den Betrieben und den Bürgern die Er
schließung, Pflege und Entwicklung der ge
schützten Landschaften, Landschaftsteile und 
Objekte, die Bestandserhaltung und die M eh
rung geschützter Pflanzen- und Tierarten plan
mäßig zu sichern.
In Naturschutzgebieten sind alle Maßnahmen 
unzulässig, welche die Landschaft mit ihrer 
Pflanzen- und Tierwelt beeinträchtigen. Aus
nahmen bedürfen der Genehmigung der zu
ständigen Staatsorgane.“
Gleichzeitig erschien im Gesetzblatt Teil II, 
Nr. 46 die 1. Durchführungsverordnung zum 
Landeskulturgesetz — Schutz und Pflege der 
Pflanzen- und Tierwelt und der landschaft
lichen Schönheiten — (Naturschutzverordnung). 
Darin heißt es in der Zielstellung im § 1 u. a., 
daß der Schutz der Natur Aufgabe der staat-
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liehen Organe und Betriebe im Zusam m enw ir
ken mit den gesellschaftlichen Organisationen
ist und die Verwirklichung dieser Aufgabe zur 
Erziehung und Bildung der Bürger beiträgt und 
Voraussetzungen für die naturwissenschaft
liche Forschung und Lehre schafft. Im § 14 heißt 
es zu geschützten Tieren (Absatz 2) :
„Es ist nicht gestattet,
— nichtjagdbare w ildlebende Tiere zu beun

ruhigen, ihnen nachzustellen, sie zu fangen, 
zu töten oder in Gewahrsam zu nehmen

— Eier, Larven und Puppen dieser Tiere zu be 
schädigen, zu zerstören oder wegzunehmen

— Brut- und Wohnstätten dieser Tiere zu be
schädigen, zu zerstören oder wegzunehmen 
sowie deren Lebensräume so zu verändern, 
daß der Fortbestand dieser Tierarten ge
fährdet wird

— diese Tiere lebend oder tot in den Handel 
zu bringen oder zu verarbeiten

— Störungen an Brut- und Wohnstätten der 
vom  Aussterben bedrohten Tierarten, ins
besondere durch Fotografieren und Filmen, 
zu verursachen.“

Mit dem 7. 1. 1976 ist die DDR dem Überein
kommen vom  3. 3. 1973 über den internationa
len Handel mit gefährdeten Arten freilebender 
Tiere und Pflanzen, dem sogenannten „W a
shingtoner Abkom m en“ beigetreten (Gesetz
blatt Teil II, Nr. 5 vom  4. 6. 1976). Das Überein
kommen besagt, daß die Ein- und Ausfuhr ein
zelner vom  Aussterben bedrohter Arten beson
derer Genehmigungen bedarf und betrifft an 
Insekten nur Parnassius apollo apollo.

Ende vorigen Jahres, am 1. 10. 1984, trat nun
mehr die 1. Durchführungsbestimmung zur Na
turschutzverordnung — Schutz von Pflanzen 
und Tierarten — (Artenschutzbestimmung) in 
Kraft. Sie wurde veröffentlicht im Gesetzblatt 
Teil I, Nr. 31 am 29. 11. 1984.
Im § 1 werden den unterschiedlichen Schutz
bedürfnissen entsprechend 4 Kategorien unter
schieden :
a) geschützte vom  Aussterben bedrohte Arten
b) geschützte bestandsgefährdete Arten
c) geschützte seltene Arten
d) geschützte kulturell und volkswirtschaftlich 

wertvolle Arten
Von den Insekten gehören (aus Anlage 2) : 
zu a) der Schwarze A pollo 
zu b) der Eichenbock und der Hirschkäfer 
zu c) keine Insekten 
zu d) Käfer

Laufkäfer der Gattungen Calosoma und 
Carabus

Bockkäfer der Arten Buchenbock, Erd
bock, M ulmbock, Moschusbock, Sägebock, 
W eberbock
Sandlaufkäfer, alle Arten 
Schwimmkäfer der Gattungen Cybister 
und Dytiscus
Kolbenwasserkäfer der Gattung Hydrous 
Hirschkäferartige, alle nicht unter den 
Buchstaben a) bis c) genannten Arten 
Blatthornkäfer der Gattungen Cetonia, 
Gnorimus, Liocola, Oryctes, Osmoderma, 
Polyphylla, Potosia, Sisyphus und Tri- 
chius
Schmetterlinge
Bärenspinner, alle Arten 
Ordensbänder, alle Arten 
Tagfalter, alle Arten mit Ausnahme von 
Baum weißling und der Gattung Echte 
W eißlinge
Schwärmer, alle Arten mit Ausnahme von
Kiefernschwärm er
Hautflügler
Hummeln, alle Arten
Schmarotzerhummeln, alle Arten
Waldameisen, alle Arten Formica  spec.
Libellen, alle Arten

Im Absatz (2) des § 1 w ird von Artenschutz
program men für die Kategorien a) bis c) ge
sprochen, also Apollo, Eichenbock und Hirsch
käfer, die vom  ILN ausgearbeitet und vom  M i
nisterium für LFN bestätigt wurden. Darüber 
liegt jedoch meines Wissens noch nichts vor.
Im § 4, A b s .'2 w ird festgelegt, daß verletzte 
oder tote Exemplare der 3 genannten Arten 
(Apollo, Eichenbock, Hirschkäfer) vom  ILN zu 
dokumentieren sind und in der Anlage 4 ge
nannte Einrichtungen (sie beinhaltet z. B.
17 Museen, aber auch Staatsjagdinspektionen) 
diese aufzunehmen haben. Grundsätzlich sind 
Haltung lebender und Aneignung toter Tiere 
sowie die Durchführung von z. B. Film - und 
Fotoarbeiten an den Vermehrungsstätten dieser 
Arten nicht gestattet. (§ 5, Abs. 1)
A b § 7 der Artenschutzbestimmung werden 
Ausnahmen geregelt. So heißt es im § 8 (1) : 
Freilandforschungen an geschützten Tierarten 
gemäß § 1 Abs. 1 Buchstaben b) und c) (Eichen
bock, Hirschkäfer), die zu deren Beeinträchti
gung führen können, bedürfen der Zustim 
mung des Rates des Bezirkes, Abteilung Forst
wirtschaft. Bei geschützten vom  Aussterben be
drohten Tierarten (also Apollo) erteilt die Zu
stimmung das Ministerium für Land-, Forst- 
und Nahrungsgüterwirtschaft. Anträge können 
von wissenschaftlichen Einrichtungen oder ge
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sellschaftlichen Organisationen gestellt w er
den.
Im Abs. 2 steht, daß zum Fotografieren der zu 
den Kategorien b) bis d) gehörenden Arten 
(also aller genannten) Vereinbarungen zw i
schen den Bezirksvorständen der Gesellschaft 
für Natur und Um welt und den Räten der Be
zirke für M itglieder der Fachgruppen abzu
schließen sind. Der Rat des Bezirkes kann Aus
nahmen für begrenzte Entnahme von Tieren 
für wissenschaftliche Untersuchungen, Aus
stellungszwecke oder zur Haltung festlegen. Im 
Absatz 6 heißt es, daß es wissenschaftliche In
stitutionen und im KB der DDR organisierten 
Entomologen gestattet ist, außerhalb von Na
turschutzgebieten und Flächendenkmalen ein
malig bis zu 3 Exemplaren von geschützten, 
kulturell und volksw irtschaftlich wertvollen 
Arten zur Anfertigung einer Beleg- oder Ver
gleichssammlung sowie zur Haltung zu sam
meln. Das betrifft also z. B. alle Libellen, alle 
Hummeln und alle Tagschmetterlinge (außer 
den W eißlingen) usw.
Soviel zu den gesetzlichen Bestimmungen, um 
allen Bundesfreunden die M öglichkeit zu geben, 
sich selbst darüber ein Bild zu machen.
Es handelt sich also hier zw eifellos um eine 
uns alle ‘interessierende Beschränkung der 
Sammeltätigkeit, und es ist notwendig zwei 
Dinge zu untersuchen:
1. Inwiefern erscheint eine Reglem entierung 
der Sammeltätigkeit sinnvoll und erforderlich, 
und 2. hat eine solche Reglementierung speziell 
bei den Insekten überhaupt die Wirkung, die 
mit der Gesetzgebung zum Schutz der Arten 
erreicht werden soll ?
Ich muß vorausschicken, daß eine alle dafür in 
Betracht kom m ende Aspekte berücksichtigende 
Auflistung aus zeitlichen Gründen hier nicht 
vorgenom m en werden kann. Ich bitte daher um 
Verständnis, daß es sich nur um eine Auswahl 
w ichtiger Fakten handelt.
W enden w ir uns also der 1. Frage zu. Ist es not
wendig, Insekten zu sammeln, Sammlungen 
anzulegen und Zuchten durchzuführen? Herr 
Dr. DÜNGER hat im Rahmen eines Sym po
siums 1983 über die naturwissenschaftliche For
schung in der Oberlausitz und in der später 
erschienenen Publikation diese Frage näher 
untersucht und sagt einleitend dazu: „Die Tä
tigkeit des Sammelns kann von zwei Seiten 
betrachtet werden. Aus physiologischer Sicht 
scheint der subjektive Sammeltrieb als eine 
Befriedigung primärer physischer Bedürfnisse.

Aus sachlicher Sicht steht die objektive Sam
m elaufgabe im  Vordergrund. Sie beinhaltet für 
das Gebiet der Entom ologie die gesellschaft
liche Forderung, die Strukturen, Geschichte und 
Entwicklung der belebten Natur in Samm lun
gen zu dokumentieren. In diesem Sinn sprechen 
w ir von Sammlungstätigkeit als wissenschaft
liche Aufgabe.“ Es w ird weiter von ihm ge
fordert, und das trifft ganz besonders für die 
Insekten zu, daß generell nicht nur unbearbei
tete und zu Demonstrationszwecken gedachtes 
Material magaziniert werden soll, sondern vor
rangig auch wissenschaftlich bearbeitete O b
jekte als revisionsfähige Beweise für getroffene 
Aussagen, denn:
1. Ein Bearbeiter nutzt nur einen mehr oder 

weniger großen Teil der Inform ationen eines 
Objektes.

2. Die Objekte müssen für Direktvergleiche er
halten bleiben und

3. die M öglichkeit von Irrtümern ist relativ 
hoch und kann nur durch eine direkte Nach
untersuchung revidiert werden.

Abgesehen von diesem grundsätzlichen wissen
schaftlichen Anliegen ist für alle Maßnahmen 
zur Erhaltung der Form envielfalt und des For
menreichtums eine Reihe von Voraussetzungen 
notwendig. Zu dieser Aufgabe des U m welt
schutzes und im speziellen des Naturschutzes 
gehört erst einmal die Kenntnis der vorkom 
menden Arten und ihrer Biologie. Diese fau- 
nistische und biologische Erforschung gerade 
der Insektenwelt ist noch lange nicht abge
schlossen. Forschung (Nutzung) und/oder 
Schutz der Natur müssen auch hier eine dia
lektische Einheit bilden.
Betrachten w ir einmal das Verhältnis der Da
tenerfassung und der Kenntnis der Biologie 
der Vögel und Insekten. Besonders den Or
nithologen mit ihrer großen Zahl begeisterter 
Freizeitforscher (etwa 6 000 für 500 Arten) ste
hen unvergleichlich viele Einzeldaten über Be
obachtungen zur Verfügung, und sie können 
mit Recht deshalb bereits jetzt schon sehr kon
krete Schutzmaßnahmen erfolgreich anwenden. 
Leider ist dies in der Entom ologie nicht der 
Fall. Hier stehen etwa 1 000 Freizeitforschern 
einschließlich professionell Tätigen eine Fülle 
von w eit über 30 000 Arten gegenüber.

Nun haben w ir Entomologen es außerdem nicht 
so einfach w ie die meisten W irbeltierkundler, 
die eine Artunterscheidung oft bereits im G e
lände vornehm en können. Grundsätzlich kann 
nicht generell gesagt werden, w ieviele Exem 
plare einer Art notwendig sind, um eine Iden
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tifikation zu ermöglichen oder eine Vergleichs
sammlung aufzubauen. Es scheint dabei nahe
liegend, zu denken, daß große und auffallende 
Insektenarten, w ie sie ja in der Artenschutz
verordnung ihren Niederschlag gefunden haben, 
leichter zu unterscheiden seien als kleine Arten. 
Das mag allgemein zutreffen für ein Hirsch
käfermännchen und für ein Tagpfauenauge, ist 
aber bereits bei der Hauptmasse anderer gro
ßer Insekten von dem augenblicklichen K ennt
nisstand des Sammlers abhängig und letztlich 
bei etwa XU aller großen Insekten erst nach der 
Untersuchung mit besonderen Hilfsmitteln 
möglich. Als Beispiel möchte ich hier nur die 
meisten Arten von Hummeln, Libellen, großen 
Laufkäfern, Scheckenfaltern, Bläulingen usw. 
erwähnen.
Man hat, so scheint es mir, besonders an die 
Sammler von Großschmetterlingen gedacht, als 
man sich zu der Begrenzung auf 3 Exemplare 
pro Art entschied. Dabei wissen auch ernsthafte 
Lepidopterologen sehr wohl, daß die Feststel
lung von Subspezies oder morphologisch fix ier
ter biologischer Rassen nur in Serien erfolgen 
kann, und daß, so habe ich mir sagen lassen, da 
bis 20 Exemplare notwendig erschienen.
Nun wird ein Sammler von Großschmetterlin
gen vom  größten Teil der geschützten Tagfal
ter keineswegs mehr als 10 Exemplare in sei
ner Sammlung aufbewahren wollen oder kön
nen, weil es auch ohnehin nicht genug Insek
tenkästen gibt. So bleiben also nur Arten, die 
eine große Variabilität aufweisen und des
wegen in größerer Stückzahl vorhanden sein 
müssen, oder solche, die wegen ihrer Seltenheit 
gesammelt werden. Bei letzteren ist es jedoch 
wiederum  so, daß der W ert in der Seltenheit 
und dem Erhaltungszustand des Exemplars 
liegt, w obei in der Regel nur bestens erhaltene 
Exemplare eine Sammlung zieren, und diese 
sind dann gezüchtete Exemplare, auf deren A n 
zahl ich weiter unten noch eingehen möchte.
Aus all diesen Gründen muß es also dem 
Fachmann und auch dem angehenden Spezia
listen überlassen bleiben, w ieviele Exemplare 
einer Art für sein Spezialgebiet in seiner 
Sammlung notwendig sind.
Abgesehen von der Frage nach dem Schaden, 
den ein Sammler einer Population zufügen 
kann, den w ir weiter unten untersuchen w o l
len, hat ein nicht zu komm erziellen Zwecken 
betriebenes „m ehr Sam m eln“ neben der W ei
terbildung für den Sammler selbst den W ert 
einer Datenerfassung. Gerade jetzt, w o wir uns 
mehr und mehr mit Problem en des Artenrück

ganges und der Faunenveränderung befassen, 
w ird uns bewußt, daß auffallende und häufige 
Arten früher zu wenig gesammelt wurden und 
uns Vergleichsuntersuchungen für w issen
schaftliche Aussagen oft sehr schwerfallen.

Es scheint mir daher angebracht, auf eine dop
pelte Reglem entierung der faunistisch arbei
tenden Freizeitforscher in der Entomologie zu 
verzichten. W ir sollten fordern, daß sie zwar in 
Fachgruppen der Gesellschaft für Natur und 
Um welt organisiert sind, dafür aber nicht 
generellen gesetzlichen Sammelbeschränkun
gen unterliegen.

Sammelbeschränkungen sollten in regionaler, 
am besten w ohl bezirklicher Abhängigkeit, falls 
überhaupt notwendig, zwischen dem BFA 
Entomologie, den Räten der Bezirke bzw. den 
Naturschutz- und Artenschutzbeauftragten ver
einbart werden. W enn uns die Aufgabe gestellt 
wird, die Arten-, Form en- und Individuenviel
falt unserer einheimischen Insektenfauna zu 
erhalten, können w ir auf die Mitarbeit der 
zahlreichen Freizeitforscher nicht verzichten. 
Sie leisten den überwiegenden Anteil der 
eigentlichen Sammeltätigkeit und schaffen da
mit die Voraussetzungen für die regionale In
ventarisierung der Arten. Ein Blick in die bis
her erschienenen Teile der „Beiträge zur In
sektenfauna der DDR“ beweist das, sowohl für 
die historische Periode als auch für die Gegen
wart.

Die Berufsentomologen, einschließlich derer, 
die bis heute der Faunistik und der Natur
schutzarbeit mehr als fernstehen, hätten keine
10 Prozent der dort verarbeiteten Daten er
bracht, weder der faunistischen noch der bio
nomischen.

Dr. M ÜLLER-M OTZFELD hat das einmal sehr 
schön formuliert, als er über das Zusamm en
tragen von Daten zur Laufkäferfauna der DDR 
sprach : „Die einem Teil der Ausführungen zu
grunde liegenden Daten über die Gruppe der 
Laufkäfer verdanken w ir ebenfalls der M it
arbeit von zahlreichen Laienentom ologen, die 
der Erforschung der K äferw elt ihrer Heimat 
einen großen Teil der Freizeit widm en und da
bei weder Geld, Zeit noch Mühe scheuen. Jeder 
dieser ernsthaften Entomologen ist an der Er
haltung seiner Insektengruppe genau so inter
essiert wie ein Schäfer an der Erhaltung seiner 
Herde. Er benötigt aber auch sicher determ i
niertes Vergleichsmaterial. Daraus resultiert 
der große Zustrom gerade bei den Tauschbör
sen ..
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Kleine Lokalfaunen und einzelne oft zufällige 
Ergebnisse zusammengefaßt, ergeben die fau- 
nistische Bearbeitung eines Gebiets. Auszüge 
daraus, d. h. Verbreitung, Häufigkeit, Biologie, 
würden, gleich w ie man sie auch nennen will, 
letztlich zu einem regionalen „Rotbuch“ oder 
„Roten Listen“ führen, und nur auf Grund die
ser kann es zu Aussagen kommen, die meiner 
Meinung nach berechtigen, Sam m elverbote oder 
andere Beschränkungen für einzelne Arten aus
zusprechen; aber erst einmal müssen w ir sol
che Listen haben!
Es scheint mir daher wichtig, darauf hinzuwei
sen, daß manche Freizeitentomologen um den
ken müssen. W ir erwarten heute, daß sie neben 
der selbstverständlichen Freude am Sammeln, 
der Naturbeobachtung und Ästhetik sich selbst 
sehr konkrete Aufgaben stellen. Das beginnt 
mit einer Beschränkung des Sammelns auf be
stimmte taxonom ische oder ökologische G rup
pen, möglichst solche, die bisher wenig 
bearbeitet wurden, einer exakten Artunter
scheidung und sorgfältigen Etikettierung. Bei 
letzterer auch die Berücksichtigung biologi
scher, geographischer und phänologischer Da
ten und ihre Bereitschaft, ihr Material in ver
trauensvoller Zusamm enarbeit den für fauni- 
stische Forschung Verantwortlichen zur V erfü 
gung zu stellen. Das alles ist heute durchaus 
noch nicht selbstverständlich, w ie ich mich in 
den vergangenen Jahren immer w ieder selbst 
überzeugen konnte. Es gibt noch im mer eine 
größere Anzahl von Sammlern, die sich 
scheuen, an die Öffentlichkeit zu treten, und 
man ist erstaunt, w ieviele Sammlungen existie
ren, deren Sammler uns zeitlebens unbekannt 
geblieben sind. Insofern haben auch die Fach
gruppen eine sehr wesentliche erzieherische 
Aufgabe, und es dürfte nicht schwer fallen, da
bei weitgehend das meiner M einung nach zu 
oft in der Öffentlichkeit in den Vordergrund 
gestellte kom m erzielle Sammeln zu unterbin
den. W ie es auch bei den Ornithologen und 
Herpethologen „Schwarze Schafe“ gibt, gibt es 
diese auch zw eifellos unter den Entomologen. 
Doch können letztere in keiner W eise repräsen
tativ sein, stellen sie doch höchstens 1 %  der 
etwa 1 000 in der DDR tätigen Entomologen. 
W enden w ir uns nun dem 2. großen K om plex 
zu, um eine Einschätzung der wesentlichen Ur
sachen eines Artenrückganges bei Insekten w e
nigstens im  groben zu analysieren.
Auch hier möchte ich einleitend w ieder Dr. 
M ÜLLER-M OTZFELD zitieren, der 1983 unter 
dem Titel „Sind auch Insektenarten vom  
Aussterben bedroht?“ folgendes geschrieben

hat: „Es wäre aber m. E. eine Fehleinschätzung 
der wesentlichen Ursachen des Artenrückgan
ges bei Insekten, wenn dieser nach der bew ähr
ten M ethode ,haltet den D ieb“ nun gerade den 
500 Entomologen der DDR angelastet werden 
sollte, deren Verdienst es eigentlich war, auf 
die mit dieser Entwicklung verbundenen G e
fahren aufmerksam zu machen.“
Der Schutz von Einzeltieren, also Individuen, 
kann nur dann erfolgreich sein, wenn er auf die 
Biologie der jew eiligen Art oder Artengruppe 
abgestimmt ist. Das beweisen die Schutzbestre
bungen der Ornithologen, die mit Erfolg durch 
direkten Schutz einzelner Brutpaare das V or
kommen der Arten in einem bestimmten Terri
torium nicht nur sichern, sondern auch mehren 
konnten. W ie anders ist doch das Verhältnis bei 
den Insekten. Es handelt sich hier um soge
nannte R-Strategen, deren natürliche Arterhal
tung nach dem Prinzip einer hohen Reproduk
tionsrate gesichert wird. Halten w ir uns ein
mal vor Augen, daß in der Regel ein Insekten
weibchen 100 bis 1 000 Nachkommen erzeugt. 
Von diesen Nachkommen bleiben durchschnitt
lich 2 %  erhalten bzw. müssen 98 %  vernichtet 
werden, wenn nicht für die jew eilige Insekten
art eine Uberverm ehrung entstehen soll. Die 
Vernichtung von einzelnen Individuen kann 
damit unproblematisch durch die Erhöhung der 
Vermehrungsrate anderer Individuen ausgegli
chen werden. Setzen w ir dazu die Entnahme 
von, w ie im Gesetz vorgeschrieben, 3 Exem pla
ren je Entomologe ins Verhältnis, erscheint 
diese Reglem entierung überflüssig, da der Fang 
auch von -zig Exemplaren aus einer intakten 
Population ohne Schaden für diese ist.
Zur Verdeutlichung lassen Sie mich anderer
seits einmal feststellen, was es mit der Tatsache 
auf sich hat, wenn alle Großschmetterlings
sammler der DDR 10 Segelfalter in ihrer Samm
lung besitzen möchten. Nach der 1984 erschiene
nen Veröffentlichung des bekannten Züchters
H. W. BRUER kann man errechnen, daß von 
einem Weibchen, wenn keine Verluste auftre- 
ten, innerhalb eines Jahres in nur 2 Generatio
nen 5 000 Falter gezüchtet w erden können, die 
den Bedarf dann praktisch für alle Zeiten für 
unsere schätzungsweise 500 Großschmetter
lingssammler abgedeckt hätten, und noch dazu 
einwandfreie Exemplare!
Artenschutz, das möchte ich damit sagen, hat 
in der Entomologie z. B. dann Berechtigung, 
wenn Populationen einer Art durch andere 
M aßnahmen praktisch fast ausgerottet wurden 
und durch entomologisches Sammeln sozusagen 
der Art „der letzte Rest“ gegeben wird. Ich
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schließe nicht aus, daß sich ganz vereinzelt Bei
spiele finden lassen, w o durch gezieltes und mit 
technischen Hilfsmitteln verbessertes Sammeln 
einzelne Arten auf begrenztem Territorium  
vernichtet werden könnten, doch dürfte das 
eine große Ausnahme sein und zudem nicht im 
Interesse eines echten Entomologen liegen. 
Lassen Sie mich nun aber im  Gegensatz dazu 
an einigen Beispielen demonstrieren, weshalb 
w ir einen Rückgang von Insektenarten zu ver
zeichnen haben. Im großen und ganzen kom 
men 3 K om plexe infrage:
1. die Biotopzerstörung,
2. der Einsatz von Bioziden und
3. sind spezifische Artenvernichtung zu nennen. 
Beispiele hierzu:
Der starke Rückgang der Hum m elpopulatio
nen, die ja auch zu den geschützten Arten ge
rechnet werden, ist vor allem auf die Zerstö
rung von Saumbiotopen, Feldgehölzen und un
genutzten Ruderalflächen zurückzuführen, und 
es ist meiner Meinung nach nur eine Frage der 
Zeit, wann auch die letzten dieser volksw irt
schaftlich bedeutsamen Arten (Samengewin
nung bei Klee und Luzerne) durch ihren fast 
totalen Rückgang nicht nur von der Artenviel
falt, sondern auch von der Individuenzahl alle 
Bedeutung eingebüßt haben.
Vergegenwärtigen w ir uns einmal, daß in einer 
norm al betriebenen und produktiven Obstplan
tage etwa 1 000 verschiedene Insektenarten Vor
kommen. Davon sind höchstens 5 %  als schäd
lich anzusehen. Die in zunehmendem Maße 
durchgeführten (zur Zeit bis zu 30 verschiede
nen) Biozidbehandlungen richten sich gegen 
höchstens 1 %  der Insektenarten. Nach Unter
suchungen fallen solchen Aktionen pro Schäd
lingsindividuum  100 nützliche oder indifferente 
Insektenindividuen zum Opfer.
Der Rückgang vieler Libellen-Arten, von 
denen nach DONATH im Bezirk Cottbus 60 %  
gefährdet sind, kann, w ie seine Übersichten 
zeigen, nur durch Zerstörung der Larvengewäs
ser, z. B. Vernichtung von Kleinstgewässern, 
M eliorierung von Feuchtgebieten, Trocken
legung von M ooren und dergleichen erklärt 
werden. Keine dieser großen und auffallenden 
Arten ist je  durch Sammler gefährdet gewesen. 
Vor dem Gesetz w ird zwar differenziert, ob 
eine strafbare Handlung bewußt oder unbe
wußt vollzogen wird, letzten Endes bleibt es 
jedoch eine strafbare Handlung. So müßte 
eigentlich auch jeder Autofahrer bestraft w er
den, der an einem schönen Sommertag mit
unter Hunderten von Insekten durch die Fahrt 
mit dem Auto das Leben nimmt.

Ordensbänder, Bären und Schwärmer bedürfen 
zwar einer besonderen Sammelgenehmigung, 
doch niemand fragt danach, w ie Laternen und 
andere offene Beleuchtungseinrichtungen unter 
dem Gesichtspunkt des Schutzes dieser Arten 
aufzustellen oder zu betreiben sind. Prof. 
KLAUSNITZER schätzte nach Auszählungen 
die Insekten, welche durch eine undichte oder 
offene Peitschenleuchte getötet werden, jähr
lich auf 10 000—20 000! Im  Pflanzenschutz sind 
erst vor kurzem automatische Lichtfallen obli
gatorisch eingeführt worden, und das Lichtfal
lennetz w ird noch ausgebaut.
M agnesium chlorid-Teiche versprechen ge
schützten Käfern, wie den großen Schwim m 
käfern und Kolbenwasserkäfern, Lebensstät
ten. Einfliegende Exemplare dieser Arten sind 
selbstverständlich unrettbar verloren. Müßte 
man solche Vorratsbehälter nicht abdecken?
Beispiele, wie oft bewußt oder unbewußt 
Eichen abgeholzt werden, die Brutstätten der 
besonders geschützten Käferarten (Eichenbock 
und Hirschkäfer) sind, lassen sich sicherlich in 
nicht geringer Zahl nachweisen.
In vielen Fällen w erden w ohl alle der genann
ten Ursachen Zusammenwirken und so manche 
Population zum Verlöschen bringen. Nun wird 
dem aber entgegengehalten, daß die Auflistung 
in der Artenschutzbestimmung Mittel zum 
Zweck sein soll für einen echten B iotop- (Habi
tat-) Schutz. So betonen BOHNERT & REICH
HOFF in ihrem Leitartikel zur Naturschutz
arbeit in den Bezirken Halle und M agde
burg 1984 unter diesem Gesichtspunkt: ..Das 
Ziel der Erhaltung der Arten und Form enviel
falt ist nur durch den Schutz von in Lebensge
meinschaften vergesellschafteten, reproduk
tionsfähigen Populationen in gesicherten Le
bensräumen möglich.“
W enn der Gesetzgeber mit der Einführung der 
„geschützten A rten“ dies erreichen will, so ist 
einerseits eine Fangbegrenzung für den Ento
mologen nicht notwendig, andererseits bleibt 
zu fragen, warum  gerade nur die angeführten 
Arten und nicht auch andere schutzbedürftig 
sind. Ich erinnere hier nur an die sogar w irt
schaftlich als besonders w ertvoll einzustufen
den W ildbienen oder räuberisch lebenden 
Schwebfliegenarten. Andererseits ist es bei
spielsweise unsinnig, solche W anderfalter durch 
Fangbegrenzungen vor Entom ologen schützen 
zu wollen, deren Vermehrungsgebiete gar nicht 
in der DDR liegen, so daß damit zur Arterhal
tung absolut nichts beigetragen wird.
Im Zusammenhang mit dieser Problem atik
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muß gefragt werden, w ie die Artenliste in der 
Durchführungsbestimmung zur Naturschutz
verordnung für Insekten überhaupt entstanden 
ist. Es fällt auf, daß im  Gegensatz zu den w oh l
durchdachten Artenlisten der Pflanzen und 
W irbeltiere bei den Insekten keine durch
schaubare Artenzusammenstellung zu finden 
ist. Da keine Arten für die Schutzkategorie c) 
genannt sind, dürfte es also bei den Insekten 
keine „schützenswerten seltenen A rten“ geben ! 
Dem Zentralen Fachausschuß Entom ologie ist 
von dieser neuen Durchführungsbestimmung 
zur Naturschutzverordnung nichts bekannt ge
wesen. Ende 1981 w urde ich vom  Institut für 
Landschaftsforschung und Naturschutz (ILN), 
Arbeitsgruppe Dresden, gebeten, eine Liste der 
zu schützenden Hautflügler zusammenzustellen, 
unter der Berücksichtigung von 4 Schutzkate
gorien. Unter M ithilfe von weiteren H ym eno- 
pterologen wurde eine Liste von 6 Schreib
maschinenseiten zusammengestellt, die Arten 
oder Artengruppen enthält. Einen Zusam m en
hang zwischen der von mir aufgeführten A rten
liste und den in der Durchführungsbestim
mung aufgeführten Arten kann ich nicht fest
stellen. Es sei nochmals betont, daß die B e
handlung von Insekten analog den Säugetieren, 
Vögeln und Kriechtieren nicht den Realitäten 
entsprechen würde und somit dem Anliegen der 
Durchführungsbestimmung zur Naturschutz
verordnung zuwiderläuft. Das führt auch zu 
unnötigen Konfrontationen zwischen M itarbei
tern des Naturschutzes und Entomologen, ob 
w ohl beide Teile das gleiche Anliegen verfo l
gen.

Lassen Sie mich zusammenfassend folgende 
Vorschläge und Hinweise zu dieser P roble
matik geben.

In einer gemeinsamen Kommission des ZFA 
Entomologie und dem ZFA Naturschutz sollten 
in absehbarer Zeit Vorschläge erarbeitet w er
den, die die 1. Durchführungsbestimmung er
gänzen und konkretisieren und dann mit dem 
Institut für Landeskultur und Naturschutz ab
gestimmt der Hauptabteilung Forstwirtschaft 
vorgelegt werden. Die Anführung von einzelnen 
Insektenarten in der DB sollte sich auf die in 
den Schutzkategorien A  und B genannten 3 A r
ten beschränken oder höchstens um wenige 
leicht kenntliche erweitert werden. Damit w ird 
die in der Durchführungsbestimmung festge
legte Beschränkung auf das Fangen von
3 Exemplaren der in der Kategorie D aufge
führten Arten für Institutionen und organi
sierte Freizeitforscher gegenstandslos.

Im Sinne der Kategorie D sollten „Rote Listen“ 
unter der Leitung der Zentralen Arbeitskreise 
erarbeitet werden, die die Basis für einen va
riablen und damit w irkungsvollen Habitat
oder Biotopschutz auf Bezirks- und gegebenen
falls auf Republikebene („R otbuch“ ) bilden.
In dieser Hinsicht finde ich die Initiative v or
bildlich, die von der Bezirksarbeitsgruppe A r
tenschutz bzw. dem  Biologischen Arbeitskreis 
des Bezirkes Cottbus ergriffen w orden ist. M ö
gen auch die „Liste der gefährdeten Pflanzen- 
und Tierarten im Bezirk Cottbus“ viel disku
tiert w orden sein und noch Schwächen aufw ei
sen, so komm t doch dem Bezirk der Verdienst 
zu, sich um erste klare Aussagen bem üht zu 
haben. Damit hat er nicht für sich, sondern für 
alle anderen Bezirke w ertvolle Erfahrungen 
beim  Aufstellen solcher „Roten Listen“ sam
meln können.

Zwischen Bezirksfachausschüssen Entomologie 
und den Räten der Bezirke sollten Vereinba
rungen getroffen werden über Schutzmaßnah
men und Fangbeschränkungen entsprechend 
den bezirklich differenzierten „Roten Listen“ 
Es w ird erforderlich sein, daß sich die Entom o
logen analog z. B. zu Ornithologen viel mehr 
als bisher mit den Fachausschüssen des Natur
schutzes auf bezirklicher und kreislicher Ebene 
zusammentun. Ein wirksam er Insektenschutz 
ist nur auf der Grundlage detaillierter A rten
kenntnisse möglich. Zunehmend müssen w ir 
Entomologen uns an Biotopschutzaktionen und 
an der Ausarbeitung von Landschaftspflege
plänen beteiligen, um auch unserem ureigen
sten Anliegen — der Erhaltung von Artenreich
tum und Form envielfalt — als gesellschaftlich 
notwendige Aufgabe gerecht zu werden.
Zum  Abschluß w ollen w ir einen Blick über un
sere Staatsgrenzen werfen. Dabei fällt auf, daß 
besonders in der BRD in den letzten 5 Jahren 
eine ganze Flut von Publikationen über Ento
mologie und Um welt- und Artenschutz er
schienen ist, w obei viel Polem ik getrieben 
wurde und wird. Bis jetzt ist man bei einer 
Bundesartenschutzverordnung und viel Theo
rie geblieben. W irkungsvolle und vor allem 
praktikable Schutzbestimmungen sind trotz 
aller Diskussionen daraus kaum hervorgegan
gen.
Ich hatte Gelegenheit, in den letzten Jahren in 
verschiedenen sozialistischen Ländern zu sam
meln und mich mit den für uns Entomologen 
wichtigsten Naturschutzbestimmungen und 
Schutzbemühungen vertraut zu machen.
In der ČSSR wurde 1982 ein Atlas der ge
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schützten Tiere herausgegeben, der jedoch nur 
wenige Insektenarten enthält. Die in diesem 
Atlas aufgeführten Arten dürfen in der ganzen 
ČSSR nicht getötet oder gesammelt werden. In 
den als Reservate gekennzeichneten Gebieten 
ist die Entnahme von Naturobjekten nicht ge
stattet. Ein Verbot von Exporten bezieht sich 
auf alle geschützten Arten. Zur Zeit werden 
„Rote Listen“ vorbereitet; die ČSSR ist dem 
W ashingtoner Abkom m en von 1973 nicht an
geschlossen.
In den Naturschutzgebieten Ungarns ist das 
Sammeln von Mineralien, Fossilien, Pflanzen 
und Tieren verboten. Der Export von Insekten
material ist nur beschränkt möglich. Eine o ffi
zielle Erlaubnis erteilt nur das Naturwissen
schaftliche Nationalmuseum in Budapest in 
Verbindung mit der Ungarischen Nationalbank. 
Eine „Rote Liste“ der Insekten w ird zur Zeit 
gedruckt. Es war den Kollegen nicht bekannt, 
ob ihr Land dem W ashingtoner Abkom m en an
geschlossen ist.
Für Rumänien konnte ich nur so viel ermitteln, 
daß das Sammeln in Naturschutzgebieten nur 
mit Sondergenehmigung möglich ist. Der Export 
von Insektenmaterial soll nicht gestattet sein. 
Listen schutzwürdiger Arten sollen noch zu
sammengestellt werden.
In Bulgarien w ird zur Zeit eine „Rote Liste“ 
gedruckt; mir konnten die K ollegen jedoch 
keine Details mitteilen. Das Land ist dem W a
shingtoner Abkom m en angeschlossen. Das 
Sammeln in Reservaten ist möglich in A b 
hängigkeit vom  jew eiligen Naturschutzgebiet 
und dem zu sammelnden Material. Für die ein
zelnen Reservate sind die zu schützenden Ob
jekte unterschiedlich festgelegt. Der Export ist 
nur für wissenschaftliches Material gestattet, 
w obei eine spezielle Genehmigung vorhanden 
sein sollte.
In der Sowjetunion wurde kürzlich der 1. Teil 
der 2. Auflage des „Roten Buches“ gedruckt. Er 
enthält im Teil 5 zahlreiche Insekten der ver
schiedensten Ordnungen, w obei natürlich 
Schmetterlinge und K äfer überwiegen. Diese 
werden in 5 Kategorien gegliedert: 1. vom  Aus
sterben bedrohte Arten, 2. sehr seltene Arten, 
deren Individuenzahl sich ständig verringert,
3. seltene und nur lokal in größeren Populatio
nen vorkom m ende Arten, 4. unerforschte Arten, 
deren geringe Populationsgröße m öglicher
weise einen Schutz erfordert, 5. Arten, deren 
regenerierte Bestände oder Populationen nicht 
mehr akut gefährdet sind, aber noch ständig 
einer K ontrolle unterliegen.

Man kann daraus entnehmen, daß man auch in 
diesen Ländern trotz aller Bemühungen um der 
Sache w illen von einer sinnvollen und prakti
kablen Lösung des Problem s noch ziemlich 
w eit entfernt ist.
Auch deshalb sollten w ir unsere Anstrengun
gen verstärkt und ohne Zeitverzug darauf rich
ten, die staatlichen Institutionen bei der zw ei
fellos notwendigen Verbesserung der gesetz
lichen Bestimmungen durch sachliche Diskus
sion und wissenschaftlich fundierte Fakten zu 
unterstützen.
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SEPRÖS, I.: Main phytophagous Microlepido- 
pters. Budapest 1985.
Im Ergebnis 13jähriger Untersuchungen (1972 
bis 1985) an Gehölzen legt der Autor ein zw ei
bändiges W erk mit über 600 Seiten vor. Im 
Band 1 werden die blattminierenden Arten 
(113 aus 8 Familien) Ungarns nach Fundorten 
und Wirtspflanzen aufgeführt. Ein Teil der 
Arten w ird als Strichzeichnung und ihre V er
breitung auf Rasterkarten dargestellt. W eiter
hin w ird Material aus anderen Staaten ausge
wertet (Österreich, Belgien, Bulgarien, ČSSR, 
Griechenland, Polen, Großbritannien, DDR 
(23 Arten aus dem Jahre 1984 von Neubranden
burg und Angerm ünde), BRD, Italien, Rum ä
nien, UdSSR sowie USA und Kanada). Die 1 
tersuchungen wurden mit dem Ziel der Er
arbeitung von integrierten Bekäm pfungspro
grammen für Schadinsekten durchgeführt, so 
daß die Arbeit eine Vielzahl von Inform ationen 
der angewandten Entomologie enthält. Im
2. Band sind ausschließlich Ergebnisse der P o
pulationsdynam ik (speziell Saisonaktivitäten) 
dargestellt, die durch den Einsatz von Sexual
lockstoff-Fallen ermittelt wurden. — Ein gutes 
Beispiel für die ökonomische Bedeutung fauni
stischer Forschung. R. Reinhardt
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Unter der Redaktion von K. SCHNACK werden 
von 9 führenden Lepidopterologen von jeder 
der 2 319 in Dänemark vorkom m enden A rt — 
neben der Checklistenform — aktuelle Verbrei
tungsangaben (vor bzw. nach 1960) für die ein
zelnen dänischen Bezirke anhand der K artie
rungsunterlagen gegeben. Daß hinsichtlich der 
Systematik der Lepidoptera noch im mer keine 
einheitliche Meinung besteht, w ird durch das 
vorliegende W erk erneut ersichtlich. Weichen 
schon die Listen von LERAUT (Frankreich, Bel
gien, Korsika — 1980) und GOM EZ BUSTILLO/ 
VARELA (Iberische Halbinsel — 1981) vonein
ander ab, so w ird hier eine weitere Variante 
dargeboten. — Der Katalog ist — neben seiner 
Zweisprachigkeit in Dänisch und Englisch — für 
die Bearbeitung der DDR-Schmetterlingsfauna 
von großer Wichtigkeit, weil sich aktuelle Ver
breitungsangaben mühelos entnehmen lassen.

R. Reinhardt

GERAEDTS, W. H. J. M. (1986): Voorlopige 
Atlas van de Nederlandse Dagvlinders — Rho
palocera. Preis: 37,50 Hfl.
Ein ganz aktuelles Material w ird in Form einer 
500seitigen Broschüre von Landelijk  Dagvlin- 
derproject vorgelegt. In der computergestütz
ten Auswertung wurden etwa 150 000 Daten 
von 84 %  der Fläche der Niederlande verarbei
tet. Die Angaben in den Verbreitungskarten 
werden quantitativ dargestellt, w obei zwischen 
den Zeiträumen „vor 1980“ und „1981—1983“ 
unterschieden wird. Bei vielen Arten wurden 
die Daten zu phaenologischen Diagrammen 
verarbeitet, in nicht wenigen Fällen sind Falter 
als Strichzeichnungen in natürlicher Haltung 
dargestellt. In den Niederlanden wurden 107
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